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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über 
die Binnenschifffahrt geändert wird; Stellungnahme 

Bezug: BMVIT-554.000/0001-IV/W2/2009 
  

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zum im Gegenstand bezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger Landesre-

gierung folgende Stellungnahme bekannt: 

 

Zu § 2: 

1. Unklar ist, wodurch ein aufblasbares Ruderfahrzeug zum Befahren von Wildwassern 

„bestimmt“ wird – durch die behördliche Zulassung, eine bestimmte Bauart oder durch 

den Willen des Nutzers? 

2. Der Entfall des Mindestfassungsvermögens von vier Personen hat zur Folge, dass auch 

solche Ruderfahrzeuge, die in Form eines Kajaks oder Kanus gebaut sind und daher nach 

der Verkehrsauffassung gerade keine Rafts darstellen, nunmehr auch als Rafts gelten. 

 

Zu § 18: 

Im Zusammenhang mit den Überwachungsgebühren wird darauf hingewiesen, dass eine 

ausdrückliche gesetzliche Grundlage für die Anordnung oder Bewilligung einer beson-

deren schifffahrtspolizeilichen Überwachung fehlt.      
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Diese Stellungnahme wird der Verbindungsstelle der Bundesländer, den anderen Ämtern 

der Landesregierungen, dem Präsidium des Nationalrates und dem Präsidium des Bun-

desrates ue zur Verfügung gestellt. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Landesregierung 

HR Dr. Heinrich Marckhgott  

Landesamtsdirektor 
 
 
 
Ergeht an: 
 

1. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Radetzkystraße  2, 

1030 Wien, E-Mail 

2. Amt der Burgenländischen Landesregierung, E-Mail: CC 

3. Amt der Kärntner Landesregierung, E-Mail: CC 

4. Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, E-Mail: CC 

5. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, E-Mail: CC 

6. Amt der Steiermärkischen Landesregierung, E-Mail: CC 

7. Amt der Tiroler Landesregierung, E-Mail: CC 

8. Amt der Vorarlberger Landesregierung, E-Mail: CC 

9. Amt der Wiener Landesregierung , Magistratsdirektion der Stadt Wien, Geschäfts-

bereich Recht - Gruppe Verfassungsdienst und EU-Angelgenheiten, E-Mail: CC 

10. Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ Landesregierung, Schenken-

straße 4, 1010 Wien, E-Mail: CC 

11. Präsidium des Nationalrates, E-Mail: CC 

12. Präsidium des Bundesrates, E-Mail: CC 

13. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, E-Mail: CC 

14. Institut für Föderalismus, E-Mail: CC 

15. Bezirkshauptmannschaft Hallein, Schärfplatz 2, 5400 Hallein, zu do Zl 302-

1002/538/2-2010, Intern 
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